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Nr. 124 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(2. Session der 16. Gesetzgebungsperiode) 

 
Bericht 

 
des Verfassungs- und Verwaltungsausschusses zur Vorlage der Landesregierung  

(Nr. 88 der Beilagen) betreffend ein Gesetz, mit dem das Salzburger Mindestsicherungsgesetz 
geändert wird 

 
 

Der Verfassungs- und Verwaltungsausschuss hat sich in der Sitzung vom 21. November 2018 
mit der Vorlage befasst. 
 
Die Berichterstatterin Abg. Mag.a Dr.in Humer-Vogl erläutert nach Aufruf des Verhandlungsge-
genstandes dessen Inhalte. Demnach besage § 45 des Salzburger Mindestsicherungsgesetzes, 
dass die Wohnbeihilfe bei Mindestsicherungsbezieherinnen nicht zum Einkommen gerechnet 
werde. Diese Maßnahme sei eine Präventionsmaßnahme, um zu verhindern, dass Menschen, 
die sich in einer Notsituation befänden und deshalb Mindestsicherung beantragten, den bishe-
rigen Wohnraum nicht aufgeben müssten. Aufgrund der Tatsache, dass ein Grundsatzgesetz 
zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung vom Bund angekündigt worden sei, würden diese 
Regelungen im Gesetzestext immer nur für ein Jahr gelten. In der gegenständlichen Geset-
zesvorlage werde diese Regelung nun um ein Jahr verlängert und solle dann bis Jänner 2020 
Gültigkeit haben. Ein Rechenbeispiel einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern zeige, 
was es bedeute. Bei einem Einkommen von € 900,-- und Unterhalt von € 300,--, zu denen 
€ 350,-- Wohnbeihilfe kämen, würde sich die Mindestsicherung von € 463,-- auf € 174,-- pro 
Monat reduzieren. Die Ausnahmeregelung gebe dieser Mutter € 289,-- Mindestsicherung mehr 
im Monat. Die Gesetzesänderung sei ein wertvoller Beitrag gegen Kinderarmut, eine Präventi-
onsmaßnahme also, die viele negative Auswirkungen verhindern könne und daher sehr zu be-
grüßen. 
 
Für die ÖVP führt Klubobfrau Abg. Mag.a Gutschi aus, der Landtag habe im letzten Jahr die 
gleiche Vorlage zu behandeln gehabt. Es gehe darum, dass die Wohnbeihilfe nicht als Einkom-
men angerechnet werde. Die Regelung sei den hohen Wohnungspreisen geschuldet und insge-
samt den hohen Lebenshaltungskosten im Land Salzburg. Der Vorlage werde daher zuge-
stimmt. In Salzburg werde sehr darauf geachtet, dass gerade im Bereich der Mindestsicherung 
ein enger Kontakt zum AMS bestehe. Es werde großes Augenmerk darauf gelegt, dass bei Leu-
ten, die auch erwerbstätig seien und in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten, Maß-
nahmen gesetzt würden. Salzburg sei hier vorbildlich unterwegs, viele Mindestsicherungsbe-
zieher seien Aufstocker. 
 
Für die SPÖ führt Abg. Thöny MBA aus, beim Koalitionsvertrag auf Seite 69 werde von der Ein-
führung eines Wohngeldes neu gesprochen, welches die unterschiedlichen Unterstützungen 
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für Mieter zusammenfasse unter Einbeziehung einer allfälligen Neuregelung der Bedarfsorien-
tierten Mindestsicherung. Sie frage, wie hier der Zeitplan aussehe. 
 
Abg. Dr. Schöppl signalisiert eingangs die Zustimmung der FPÖ und erkundigt sich in Bezug 
auf die Erläuterungen, die die prozentuelle Aufteilung zwischen Männern und Frauen anführ-
ten, nach der Staatsangehörigkeit der Beziehenden, unterteilt nach österreichischen und EU-
Staatsangehörigen sowie Drittstaatsangehörigen nach Aufenthaltstiteln. 
 
Für die NEOS führt Klubobmann Abg. Egger MBA aus, dass vorliegende Gesetz sei nicht zuletzt 
deshalb erforderlich, weil seitens des Bundes ein Grundsatzgesetz zur Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung angekündigt worden sei, das Rahmenbedingungen zum Bereich Wohnen vor-
sehen könnte. Klubobmann Abg. Egger MBA bringt einen Satz aus den Erläuterungen der ge-
genständlichen Regierungsvorlage zur Verlesung, wonach mit der Nicht-Anrechnung der 
Wohnbeihilfe als Einkommen weiterhin sichergestellt werden solle, dass geförderter Wohn-
raum für Hilfesuchende im Rahmen des höchstzulässigen Wohnungsaufwandes trotz bestehen-
den Preisniveaus beziehungsweise der aktuell verfügbaren Wohnungsgrößen zugänglich 
bleibe. Allgemein sei für die NEOS die Mindestsicherung Start- und Überbrückungshilfe in ein 
selbstbestimmtes Leben. Derzeit sei sie eher ein Auffangnetz als ein Sprungbrett, zum Bei-
spiel gebe es Regelungen, wenn jemand Mindestsicherung beziehe und zusätzlich arbeite, be-
komme er nicht wesentlich mehr Unterstützung als solche Personen, die nichts arbeiteten. Es 
sollten Anreize gesetzt werden, dass dies geändert werde und Anstrengung und Engagement 
belohnt würden. Es sei zu hoffen, dass auf Bundesebene eine nachhaltige und sozial verträgli-
che Lösung gefunden werde. Der vorliegenden Gesetzesvorlage werde zugestimmt. 
 
Der Verfassungs- und Verwaltungsausschuss stellt einstimmig den 
 

Antrag,  
 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 
 
Das in der Nr. 88 der Beilagen enthaltene Gesetz wird zum Beschluss erhoben. 
 
 

Salzburg, am 21. November 2018 
 

Der Vorsitzende: 
Ing. Sampl eh. 

 Die Berichterstatterin: 
Mag.a Dr.in Humer-Vogl eh. 

 
Beschluss des Salzburger Landtages vom 19. Dezember 2018: 
Der Antrag wurde einstimmig zum Beschluss erhoben. 
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <FEFF002a002a002a002a0020005000440046002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e00200044005200550043004b00450052004500490020002a002a002a002a000d005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740020006e007500720020006d00690074002000640069006500730065006e002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e002000650072007300740065006c006c0065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


